
dessen strafrechtliche Konsequenzen für diejenigen 
haben, von denen Partei und Staat im Einzelfall Be
achtung der Beschlüsse verlangen.
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Aus: Jahn/Petzold, „Die weitere Entwicklung der sozia
listischen Rechtspflege erfordert eine höhere Qua
lität der Rechtsprechung“

Die Bedeutung der Parteibeschlüsse für die Entwicklung 
und Festigung des sozialistischen Rechts und der sozia
listischen Gesetzlichkeit
Um das Verhältnis zwischen den Beschlüssen der mar
xistisch-leninistischen Partei der Arbeiterklasse, dem so
zialistischen Recht und der sozialistischen Gesetzlichkeit 
richtig zu verstehen, muß davon ausgegangen werden, 
daß das sozialistische Recht und die sozialistische Ge
setzlichkeit ihre objektive Grundlage in der historischen 
Notwendigkeit selbst haben, die von der Partei der Ar
beiterklasse entsprechend den jeweiligen Entwicklungs
bedingungen aufgedeckt und bewußt gemacht wird. Das 
sozialistische Recht und die sozialistische Gesetzlichkeit 
dienen einzig und allein der Verwirklichung der objek
tiven Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Entwick
lung.
Davon ausgehend, muß bewußt gemacht werden,

daß die Parteilichkeit unseres sozialistischen Rechts 
in der exakten Verwirklichung dieser objektiven Ge
setzmäßigkeiten besteht,
daß es keine Parteilichkeit in der Anwendung des 
sozialistischen Rechts außerhalb dieser historischen 
Notwendigkeit gibt,
daß Parteilichkeit und Gesetzmäßigkeit der gesell
schaftlichen Entwicklung im sozialistischen Recht 
eine untrennbare Einheit bilden,
daß Verstöße gegen das sozialistische Recht und die 
sozialistische Gesetzlichkeit der sozialistischen Ge
sellschaft wesensfremd und mit der Entwicklung un
vereinbar sind und
daß — wie Lenin uns lehrt — die geringste Ungesetz
lichkeit eine Lücke ist, die von den Feinden ausge
nutzt wird.

In ihren Beschlüssen wendet die Partei der Arbeiter
klasse die Leitsätze des Marxismus-Leninismus schöpfe
risch auf die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten der gesell
schaftlichen Entwicklung entsprechend den gegebenen 
politischen, ökonomischen und ideologischen Verhält
nissen an.
Die Beschlüsse der Partei als Ausdruck der erkannten 
und bewußtgemachten objektiven Erfordernisse unserer 
revolutionären Umgestaltung sind das feste Fundament, 
auf dem das sozialistische Recht gegründet ist. So sind 
die Beschlüsse des V. Parteitags der SED, die insbeson
dere in den folgenden Plenartagungen des Zentralkomi
tees der SED sowie in der Programmatischen Erklärung 
des Vorsitzenden des Staatsrates und im Beschluß des 
Staatsrates vom 30. Januar 1961 weiterentwickelt und 
konkretisiert wurden, die Grundlage für die neue 
Etappe unseres sozialistischen Rechts, dessen Anwen
dung und Verwirklichung. Ausgehend von den Be
schlüssen der Partei der Arbeiterklasse, nimmt das so
zialistische Recht die Gesetzmäßigkeit der gesellschaft
lichen Entwicklung in sich auf. Die Durchsetzung der 
Prinzipien der sozialistischen Gesetzlichkeit ist nicht von 
der Durchsetzung der führenden Rolle der Partei der 
Arbeiterklasse beim Aufbau der sozialistischen Gesell
schaft zu trennen.

Quelle: „Neue Justiz“ 1961, S. 116.
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Aus: Petzold, „Die Beschlüsse der Sozialistischen Ein
heitspartei Deutschlands — das feste Fundament 
des sozialistischen Rechts in der Deutschen De
mokratischen Republik“

... Die marxistisch-leninistische Partei der Arbeiterklasse 
ist die einzige politische Kraft, die die Arbeiterklasse be
fähigt, mittels des sozialistischen Staates und seines 
Rechts die sozialistische und kommunistische Gesell
schaft aufzubauen ... Die Beschlüsse der marxistisch- 
leninistischen Partei sind folglich ihrem Wesen nach er
kannte und bewußt gemachte Gesetzmäßigkeit der ge
sellschaftlichen Bewegung, wie sie entsprechend der ge
gebenen politischen, ökonomischen und ideologischen 
Situation wirken, und folglich Ausdruck höchster Be
wußtheit und Wissenschaftlichkeit.

Die Klasseninteressen und Bestrebungen der Arbeiter
klasse stimmen mit dem objektiven Gang der gesell
schaftlichen Entwicklung überein. Die Arbeiterklasse 
kennt keine von der Entwicklung der Gesellschaft ge
trennten Ziele. Deshalb ist auch der von der Partei der 
Arbeiterklasse, gestützt auf den Marxismus-Leninismus 
und in untrennbarer Verbindung mit der Masse der Ar
beiter herausgearbeitete Wille der gesamten Arbeiter
klasse stets gesellschaftlichnotwendiger und gesell
schaftsgestaltender Wille... Erst durch die Arbeiter
klasse, geführt von ihrer marxistisch-leninistischen Par
tei, dem Träger höchster Bewußtheit, Wissenschaftlich
keit und Organisiertheit, wird das Recht auf den Boden 
der Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Bewegung 
gestellt, erhält es sein revolutionäres Wesen und wird 
es zum sozialistischen Recht.

Die Beschlüsse der Partei sind das feste Fundament, auf 
dem das sozialistische Recht aufbaut. Sie bestimmen sein 
inneres Wesen. Dieses innere Wesen des sozialistischen 
Rechts ist die Gesetzmäßigkeit der gesellschaftlichen 
Entwicklung, erkannt und bewußt gemacht durch die 
marxistisch-leninistische Partei, niedergelegt in ihren 
Beschlüssen. Damit sind die Beschlüsse des V. Partei
tages der SED, die vor allem auf den folgenden Plenar
tagungen des Zentralkomitees konkretisiert und weiter
entwickelt wurden, die Grundlage des neuen Rechts der 
sozialistischen Demokratie ...

Quelle: „Staat und Recht“ 1961, S. 658.
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Aus: Buchholz, „Legalität und Gleichheit“

Die Beschlüsse der Partei erwachsen aus der Erkenntnis 
des historisch Notwendigen, sind die praktisch-politische 
Umsetzung dessen. Sie sind die Grundlage unserer Ge
setzlichkeit und unserer Gesetze. Diese nehmen ihrer
seits in Form staatlich verbindlicher Rechtsnormen die 
in den Parteibeschlüssen bereits erkannte und heraus
gearbeitete Gesetzmäßigkeit unserer gesellschaftlichen 
Entwicklung in sich auf, konkretisieren sie und sind in 
diesem Sinne selbst Parteibeschlüsse. Unser sozialisti
sches Recht ist als Instrument der staatlich herrschen
den Arbeiterklasse ein spezifischer Ausdruck der füh
renden Rolle der Partei. Der Wille der Partei wird in un
serem sozialistischen Recht fixiert. Verletzung oder 
Mißachtung unserer Gesetzlichkeit bedeutet daher letzt
lich Verletzung bzw. Mißachtung von Parteibeschlüs
sen ...

Quelle: „Neue Justiz“ 1961, S. 747.


